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§ 7 LFG
 LFG - Luftfahrtgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

Übungsbereiche und Erprobungsflüge

§ 7.

1. (1)Übungsbereich ist ein allseits umgrenzter Luftraum, in dem die Führung von Luftfahrzeugen im Fluge durch

Personen zulässig ist, die nicht Inhaber des hiefür erforderlichen Luftfahrerscheines sind. Außerhalb eines

Übungsbereiches dürfen Alleinflüge von Personen, die nicht Inhaber des hierfür erforderlichen

Luftfahrerscheines sind, nur im Rahmen der praktischen Ausbildung gemäß § 52 Abs. 2 durchgeführt werden.

2. (2)Erprobungsflüge sind auf Grund luftfahrtrechtlicher Bestimmungen bewilligte oder zulässige Flüge, bei denen

Luftfahrzeuge zur Feststellung ihres Betriebsverhaltens oder des Betriebsverhaltens von eingebautem

Luftfahrtgerät bei verschiedenen Flugzuständen im Fluge betrieben werden, ohne bereits alle Voraussetzungen

für die zulässige Verwendung zu erfüllen.

3. (3)Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister

für Landesverteidigung und unter Bedachtnahme auf öffentliche Interessen die für die Zivilluftfahrt

erforderlichen Übungsbereiche durch Verordnung festzulegen. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und

Technologie hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung nach Maßgabe der

Erfordernisse der Sicherheit der Luftfahrt die Voraussetzungen, unter denen Übungsflüge und Erprobungsflüge

von der Austro Control GmbH oder von einer auf Grund einer Übertragung gemäß § 140b zuständigen Behörde

zu bewilligen oder zulässig sind, durch Verordnung festzulegen.

4. (4)Der Bundesminister für Landesverteidigung hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr,

Innovation und Technologie und unter Bedachtnahme auf die Interessen der Landesverteidigung und auf

sonstige öffentliche Interessen die für die Militärluftfahrt erforderlichen Übungsbereiche sowie die

Voraussetzungen für die zulässige Durchführung von Erprobungsflügen durch Verordnung festzulegen.

5. (5)Übungsbereiche gemäß den Abs. 3 und 4, die lediglich für einen nicht über sechs Monate hinausgehenden

Zeitraum eingerichtet werden sollen, können in luftfahrtüblicher Weise kundgemacht werden.
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